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1 Vorbemerkung 

In seiner öffentlichen Sitzung am 13.07.2023 hat der Gemeinderat den Beschluss gefasst, 
den Bebauungsplanentwurfs „Gewerbegebiet Aidlingen, Neufassung 2. Änderung“ 
aufzustellen und die frühzeitige Beteiligung durchzuführen. Die frühzeitige Beteiligung nach 
§ 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 03.08.2023 bis 08.09.2024 die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden nach § 4 Abs. 1 BauGB von der frühzeitigen 
Beteiligung informiert und ebenfalls um Stellungnahme gebeten. 

In seiner öffentlichen Sitzung am 29.02.2024 hat der Gemeinderat den Beschluss zur 
öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs „Gewerbegebiet Aidlingen, Neufassung 
2. Änderung“ gefasst. Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB fand statt in der Zeit 
vom 07.03.2024 bis 12.04.2024, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden nach § 4 Abs. 2 BauGB von der Offenlage informiert und ebenfalls um 
Stellungnahme gebeten. 

In seiner öffentlichen Sitzung am 23.07.2024 hat der Gemeinderat den Beschluss zur 
erneuten öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs „Gewerbegebiet Aidlingen, 
Neufassung 2. Änderung“ gefasst. Die öffentliche Auslegung nach § 4a Abs. 3 BauGB erfolgte 
in der Zeit vom 01.08.2024 bis 06.09.2024, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurden von der Offenlage informiert und um Stellungnahme gebeten. 

Grundlage war der Bebauungsplanentwurf vom 23.07.2024 und die örtlichen 
Bauvorschriften mit Begründung jeweils in der Fassung vom 26.06.2023/29.02.2024/ 
23.07.2024. Über die Anregungen ist in öffentlicher Sitzung zu beraten und in der Abwägung 
gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind die entsprechenden Beschlüsse zu fassen. 

Es folgt eine Übersicht über die eingegangenen Anregungen, die Anregungen im Original und 
die Beschlussvorschläge der Verwaltung und des Planers. 

Im Zeitraum der Auslegung wurde keine Private Stellungnahmen abgegeben. 

Projektbearbeitung: Dipl.-Ing. (FH) Jochen Roos, Freier Landschaftsarchitekt, bdla 

Andreas Gutscher, B.Sc. Stadt- und Raumplanung 

Projektnummer: 23.066 
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2 Beteiligte Träger öffentlicher Belange im Bebauungsplanverfahren  
 „Gewerbegebiet Aidlingen, Neufassung 2. Änderung“ Gemeinde Aidlingen 
 
Folgende Behörden wurden um Stellungnahme gebeten. Eingegangene Anregungen sind 
hervorgehoben.  
 
 
 

Nr. 1 Landratsamt Böblingen 

Nr. 2 Regierungspräsidium Stuttgart 

Nr. 3 Verband Region Stuttgart 

Nr. 4 Stadt Sindelfingen 

Nr.5 Deutsche Telekom Technik GmbH 

Nr. 6 Netze BW GmbH 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baurecht 
Kenntnisnahme 
 
 
Immissionsschutz 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Naturschutz 
Kenntnisnahme 
 
Wasserwirtschaft: Abwasser- / Niederschlagswasserbeseitigung: 
Eine Anpassung der Festsetzungen erfolgt nicht, da bereits die Festsetzung 
aus städtebaulichen Gründen ausreichend definiert ist und die Rückhaltung 
des Wassers der Dachflächen im Baugesuch nachgewiesen werden muss. 
Dies kann neben der Rückhaltung auf den Dachflächen auch über Rigole 
oder Zisternen erfolgen. Diese Maßnahmen sind nicht ausgeschlossen. Eine 
weitere Auslegung aufgrund der Anpassung der Festsetzung zum Maß der 
Dachbegrünung ist unverhältnismäßig und wird daher nicht erfolgen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Forsten 
Beschluss vom 23.07.2024:  
Im Bebauungsplan wurden entsprechende Festsetzungen unter II. A. 10 
(Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen 
äußere Einwirkungen erforderlich sind) bezüglich des Waldabstands 
getroffen. Anhand der aktuell vorliegenden Pläne der Architektur lässt sich 
ableiten, dass der Waldabstand bereits zu großen Teilen berücksichtigt ist. 
Die Bereiche, welche sich nur im geringen Maß innerhalb des Waldabstands 
befinden, entsprechen untergeordneten Bauteile. Nach Prüfung der 
Gegebenheiten ist die Veränderung der Baugrenze nicht notwendig. 
 
Beschlussvorschlag vom 23.07.2024: Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Der Anregung des Baurechtsamt, den Passus zu den 
Ordnungswidrigkeiten in Textteil zu übernehmen, wird insofern gefolgt, dass 
dieser unter dem Punkt örtliche Bauvorschriften eingefügt wird. Der 
Anregung des Bereichs Forsten, die Baugrenze zurückzunehmen wird nicht 
gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der 
Beschluss vom 23.07.2024 wird bestätigt. Der Anregung des Fachbereichs 
Wasserwirtschaft nicht gefolgt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raumordnung: 
Kenntnisnahme 
 
 
Abteilung 8 – Landesamt für Denkmalpflege: 
Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss vom 23.07.2024:  
Nach dem erfolgreichen Verfahren zur Zielabweichung, welches die 
Abweichung vom Plansatz (PS) 3.3.7.2 (Z) S. 2 Integrationsgebot zum Ziel 
hatte, wurde am 28.05.2024 der Bescheid zur Zulassung durch das 
Regierungspräsidium Stuttgart übermittelt. Somit kann festgehalten 
werden, dass der Bebauungsplan gegen keine raumordnerischen Vorgaben 
verstößt.  
 
Beschlussvorschlag vom 23.07.2024: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. Durch positive Beendigung des Zielabweichungsverfahren 
bestehen keine raumordnerischen Bedenken. 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der 
Beschluss vom 23.07.2024 wird bestätigt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die 
Stadt Sindelfingen wird nach Abschluss des Verfahrens über dessen 
Ausgang in Kenntnis gesetzt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag vom 29.02.2024: Die Lage der Telekommunikations-
leitungen in Form des Lageplans wird dem Bauherrn zur Verfügung gestellt.  
Beschlussvorschlag vom 23.07.2024: Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der 
Beschlussvorschlag vom 29.02.2024 und 23.07.2024 wird bestätigt.  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme vom 25.08.2023 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Anlass der erneuten Auslegung war die Verlegung der Umspannstation 
im Zuge der Absprachen zwischen dem Ausführenden Architekten und der 
Netze BW GmbH. Die Festsetzung der Flächen erfolgte aufgrund dieser 
Absprache. 
 
Beschluss vom 23.07.2024: 
Eine Fläche für die Umspannstation wurde im Süden des Bebauungsplans 
übernommen und als Fläche für Ver- und Entsorgung Zweckbestimmung 
Elektrizität / Telekomunikation festgesetzt. Die Lage der Fläche wurde 
bereits mit den NetzeBW und dem Planer des Lebensmittelmarkts 
abgesprochen. Die Ausweisung von Leitungsrechten ist nicht notwendig.  
 
 
Beschlussvorschlag vom 23.07.2024: Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Der Anregung zur Festsetzung einer Fläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 
12 wird gefolgt. Der Anregung, die bestehenden Leitungen über ein 
Leitungsrecht festzusetzen wird nicht zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der 
Beschlussvorschlag vom 29.02.2024 und 23.07.2024 wird bestätigt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stellungnahme vom 22.03.2024 
 

 
 

 

 


